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Änderungsantrag 

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)      

Drucksache 20/1407 

         
Inhalt des Antrags: Einrichtung eines Childhood-Hauses in Hessen  
 
Einzelplan  08 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  08 06 Freiwillige Transferleistungen 
Buchungskreis: 2795 
 
Produktnummer lt. Leistungsplan 65 (neu) 
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan "Childhood-Haus Hessen" 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 0,0 +400,0  400,0 
 Produktabgeltung 0,0 +400,0  400,0 

 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 

 

In Kapitel 0806 wird für das Förderprodukt 65 (neu) das anliegende neue Förderproduktblatt eingefügt. Der Leistungs- 
und Wirtschaftsplan bei Kapitel 0806 ist um die Angaben des neuen Förderprodukts zu ergänzen. 
 

 
Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 

 
 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 684 

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder 
ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche 
Einrichtungen) 70.387.700 +100.000 70.487.700 

 
 
 
 

 
Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 
 
 Hauptgruppe von um auf 
 HG 6 155.783.100 "+"" 100.000 155.883.100 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -475.085.500 """ -100.000 -475.185.500 
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Verpflichtungsermächtigungen: Beträge in EUR 
 
 Verpflichtungsermächtigungen zu Titel 684 von um auf 
 Verpflichtungsermächtigungen 2021 7.867.500 "+"300.000 8.167.500 
 Gesamtverpflichtung 7.867.500 "+"300.000 8.167.500 

 
 
 

 
 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 
Begründung des Änderungsantrags:  
 
Mit der Schaffung eines Childhood-Hauses in Hessen soll für Kinder und Jugendliche, die sexuelle Gewalt erfahren haben, 
die Beweissicherung und die ganzheitliche Versorgung der Kinder und Jugendlichen „unter einem Dach“ stattfinden.  
 
Wenn Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt erfahren haben und dies den Behörden bekannt wird, erfolgt die Beteiligung 
vieler, sehr unterschiedlicher Stellen: Kindermedizin, Rechtsmedizin, Strafverfolgung, Strafjustiz, Jugendamt, 
Familiengericht, Eltern, Pflegeeltern, Opferanwälte, Verfahrensbeistande, Vormund, Bezugsbetreuer, Prozessbegleiter, 
Sachverständige. Ein koordiniertes Vorgehen ist erforderlich; zu oft werden Kinder und Jugendliche nach dem 
Bekanntwerden eines Missbrauchs an zahlreichen Stellen wiederholt befragt und beraten. Eine bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit und Vernetzung gestaltet sich bislang schwierig. 
 
Einerseits müssen die Ermittlungen auf eine Fallklärung hinwirken. Andererseits sollen die Gefahren einer zusätzlichen 
Belastung oder sogar weiteren Traumatisierung der betroffenen Mädchen und Jungen abgewendet und ihnen die dringend 
erforderlichen Hilfen (beispielsweise Therapien) zeitnah und ohne großen bürokratischen Aufwand zur Verfügung gestellt 
werden. 
Es gibt gute Ansätze in unterschiedlichen Bereichen, aber eine konsequente Ausrichtung an den tatsächlichen Bedürfnissen 
der Kinder fehlt weitestgehend. Auch fehlen bislang in Deutschland verbindliche Leitlinien und Modelle, die die 
Bedürfnisse und Interessen der betroffenen Mädchen und Jungen in den Verfahren angemessen berücksichtigen.  
Im Vordergrund steht also die Frage, wie Hilfeangebote und Fallbearbeitung bei sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche konsequent von den Bedürfnissen und Rechten der Kinder hergedacht und organisiert werden können. 
Ausgehend vom skandinavischen „Barnahus-Modell“, das eine kindgerechte Fallbearbeitung „unter einem Dach“ vorsieht, 
gibt es auch in Deutschland Bestrebungen und Überlegungen, wie eine mögliche Übertragbarkeit auf deutsche Verhältnisse 
aussehen kann und welche grundsätzlichen Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für die deutschen Rechts- und 
Hilfesysteme bestehen. Ein Childhood-Haus ist ein kinderfreundliches, interdisziplinäres und behördenübergreifendes 
Zentrum für Kinder und Jugendliche, die Opfer und / oder Zeugen von Gewalt wurden. 
 
Zur Schaffung eines Childhood-Hauses in Hessen für Kinder und Jugendliche in Hessen wird bei Kapitel 0806 ein neues 
Förderprodukt – Nr. 65 in den Landeshaushalt 2020 mit einem Bewilligungsvolumen von 400.000 Euro eingestellt. 
 
 
 
Wiesbaden, 13.01.2020 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Michael Boddenberg 
 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
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